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«uäführu «g der V«r»rd»u«g des
»d«»r»1A Gb«r »«« Verkehr «it

Wild vom 13. z « li 1917.
(R,ich . . <S . s. hbl . © . 607 ) .

c ll* Zur * n*fl | rung der BundeSrairverordnung
Ik den Verkehr » it « tld »»» IS . Juli 1917

aiii.cn! lttßtgesetzbl. S . 607 ) wird fit de» Umfang
auch [Rmti ^ te Mit »utschinß der Hohenzollernschev
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inte de« § S Sbs . 1 der Lun » e»rat »v «rordnung
liegt vorbehaltlich der Vorschrift in Ziffer 6
st Jur die auf Treibjagden uub ähnlichen
» ( Drück -, Riegel , Stöberjagden - , Streifen

von einer Mehrheit von Schütze » erlegte
!e an Rat -, Da » - . Kchwarz . » nd Rehwild,

t an Hasen, Kaninchen und Fasanen nach
'Be der nachfolgenden Bestimmungen ( Ziffer

-i ).
st. Jagdstrecken di » z» > Stück Schal »« » ild

> Da » . , Schmatz - und Rehwild , oder 10
Ni,d «r » ild ( Hasen , Kaninchen und Fasanen)

«n zur freien Verfügung der Jagdberechiigien
der Maßgabe , daß «in B -rkonf nur unmiliel.

Verbraucher oder an zngelaffene Wildhändler
it 11 ) erfolge » darf ( Mindeststrecken ) .

I . Der drei Stück Schalenwild überschreitende
einer Jagdstrrcke ist zur einen Hälfle zur

digung de » ältliche , Bedarf « an Wildbret

)erUmgebung de « Jagdarle », zur anderen zur
i' fetlng an die Abnahmestelle ( § 3 Ads 1 der

^ «rattzverordnung ) bestimmt . Gin hierbei
"ießrndr « Glück ist an die Abnahmestelle «b-

Den hiernach für den örtlichen Bedarf
* !« Teil der Jagdstrecke darf der Jagdbe¬
ute unmittelbar an Verbraucher , die innerhalb
Ereirkommunalverbande « de» Jagdorte » ihren
insttz haben , nicht aber an Gastwirtschaft « dc-

^e »ilänßern ; soweit die » nicht geschieht , darf
«Wild „ rdehaltlich anderweitiger Bestimmung
’ ^ eUwilbflell « ( Ziffer 13 ) nur an di » Abnahme-

Äffer 13 ) verkaufen.

Bei Niederwildjagdstrecken findet grundsätzlich
«nitellung mit der Maßgabe statt , daß ein

«indeften » aber 10 Stück ( vgl . Ziffer 3)
Jazdberechtigien zur freien Verfügung verbleibt,
»lest ist , w je bei Schalenwildstrecken ( Ziffer 3)

f”1 ^lft « zur Befriedignng de« örtlichen Bedarf»
. i«r Ablief,rnng an die Abnahmestelle bestimmt,

^rschrif ^ n der Ziffern 3 und 3 über die
Gerung dr « Wilde « finden entsprechende > n-

Ist die Jagdstrecke eine so große , daß
reuur Drittelnng de » Jagdberechtigten « ehr

Stück Xiederwild zur fraien Verfügung
Mn würden , so ist der diese Höchstgrenze

Äffende Betrag dem zur Ablieferung an die
^stelle bestimmten Teil « zuzuschlogen.
verschiedene Wtldarten find möglichst - gleich¬
es die einzelnen Anteile , Stück « welch,

ffu einem längeren Transport eignen,
" erster Linie auf di , zu baldige » Verzehr

5.

bestimmten Anteile zu verrechnen . Bei gemischten
Strecken von Scholen und Niederwild ermäßigt

stch die dem Jagdberechtigten zur freien Verfügung
z» l' elaffende Mindcststrecke ( Ziffer 3 ) auf 1 Stück
Schalenwild und 5 Stück Niederwild . Weitere
Vorschriften über die Verteilung der einzelnen
Wildarten auf die verschiedenen Anteile können
van den Oberpräfidenten erlaffen werden.

6 . Die Oberpräfidenten sind ermächtigt , nach
Anhörung der zuständigen Landervarstände des
Allgemeinen Deutschen Jagdschntzverein « die nach
den Ziffern 3 — 4 d u Jagdberechtigten zur freien
Verfügnng verdleibenden Mindeststrecken sowie die
in Ziffer 4 bezeichnet - Höchftmenze van Ü0 Stück
Niederwild unter Berücksichtigung der örtlichen
Verhältnisse zu ermäßigen . Ebenso kann der zur
Befriedigung de « örtlichen Bedarf « bestimmte An«
teil der Jagdstrecke nach Anhörung der Lande «,
varstandet de « Allgemeinen Deutschen Jagdschutz«
verein « oder » er beteiligten Kreirwildsftllrn allg ?.
mein oder für einzeln « Kreis « zugunsten de« zur
Ablieferung an die Abnahmestelle bestimmten
Teile « herabgesetzt oder au eine Höchstgrenze ge¬
bunden « erden . Ein « Heraufsetzung der de»

Jagdberechtigten zur freien Verfügung belassenen
Mindeststrecken oder der in Ziffer 4 bezeichneten
Höchstgrenze bedarf der Genehmigung des Minister»
für Landwirtschaft , Domänen und Forsten.

Die Oberpräfidenten find ferner ermächtigt,
nach Anhörung der zuständigen Landesvorstände
de« Allgemeinen Deutschen Jagdschutzver
rin « «der der beteiligten Kreiswildstellen nach
Bedarf allgemein oder für einzelne Jagdbezirke
auch da « Ergebnis von Such - , Anstand «, und
Pirschjagden unter Festsetzung einer dem Jagdb,.
rechtigien zur freien Verfügung zu belassenden
Mindeststreck « den Vorschriften dieser Aurfühiung «-
ovweisung zu unterwerfen . Ueber Beschwerden
gegen solche Anordnungen der Oberpräfidenten ent¬
scheidet der Minister für Landwirtschaft , Domäaen
und Forsten.

7 . Die nach 8 3 der Lundesratsverordnung

»o « Jagdberechtigten zu erstattende Anzeige über
die Abhaltung einer Treibjagd ( Drück -, Riegel «,
S ' öberjagd , Streift u . dgl ) hat nach Bestimmung
de« Kreirkommunaloerbande « bet diesem , der Krei »-
wildstelle oder der Abnahmestelle zu erfolgen . Der

Jagdberechtigtr ist » erpflichtet , da » zur Ablieferung
bestimmte Wild zweckentsprechend anrzusuchcn

(Ziffer d ) und bi « zur Abnahme sachgemäß zu
behandeln , e» auf Verlangen gegen Erstattung der
Tran «p « rtkosten ( 8 4 der Bunde « rai «verordnung)
oder orl « übltchir , Fuhrlohn « di » zur nächsten Bahn,
stativn f ^ affen zu laffen , auch den Versand an
die ihm etwa von dem Kreirkommunaloerbande,
der Kreiswildstelle oder der Abnahmestelle bezeichne !«
Empfang « stell : ( Ziffer 13 ) für Rechnung und Ge¬
fahr der Abnahmestelle ordnungsgemäß zu bewirken.
Dir Bezahlung de « Wilde , an dm Jagdberechtigten
erfolgt vorbehaltlich besonderer Vereinbarungen
zwischen ihm und der Abnahmistelle Zug um Zug
mit der Abnahme-

8 . Gefolgt die Abnahme de « zur Ablieferung
bestimmten Wild, « » icht spätesten « am Tage nach
der Jagd , so darf der Jagvberechligte über diese«
Teil der Jagdstrecke wir über da « Wild von

Mindeststrecken ( Ziffer 3 ) frei verfüge » . Der
Abnahme im Sinne dieser Vorschrift steht e» gleich,
wenn bis zu dem varbczrich ctcn Zeitpunkte dem
Jagdberechtigten eine Mitteilung zugegangin ist,
wohin er da « Wild für Rechnung und Gefahr
der Abnahmestelle senden solle.

8 . Der JagdberechiiAte ist verpflichtet , über
da « gesamt , Ergebni « seine « Jagdbetriebe « ein¬
schließlich der Anstand - , Such - und Pirschjagden
genaue Listen zu führen , au « denen die Jagdari,
der Tag der Erlegung und ücr Verbleib de « Wilde»
zu erfci . cn fein muß . ® c ist ferner verpflichtet,
den zuständigen Behörden , insbesondere auch der
Haupiwiidstelle ( Ziffer 10 ) und der zuständigen
Kreiswildstelle oder Abnahmestelle auf Grfoidarn
die Einsicht in diese Listen zu gestatten.

10 . Die oberste Leitung dr « Verkehr « de « nach
vorstehenden Bestimmungen zur öffentlichen Be¬
wirtschaftung bestimmten Wilde « liegt unter der
unmittelbaren Aufsicht de « Minister » für Land-
«irtschafl , Domänen und Forsten , in der Hand
einer in Berlin errichteten Haupiwiidstelle , in der
dem Allgemeinen Deutschen Jagdschutzoerein und
dem Wüdhandrl eine angrmeffene Vertretung ein-
gerünmt ist . Aufgabe der Hauptveildstelle ist vor¬
nehmlich tie Fürsorge für die glatte Zuführung
der Wilde « an dir nach ihrer Bestimmung au»
den einzelnen Wtldgebieten z» beliefernde » Koni«
munalverbände . Sie kann zu diesem Zweck die
einzelnen Kommunaloerdände , KreiswildstrUen , Ad-
nahmestellen und Smpfangftellen mit Anweisungen
versehen , auch von diesen und den einzelnen Jagd-
berechtigten und Wildhändlern jede gewünschte
Auskunft verlangen.

11 . Der Handel mit Wild ist nur den vom
Leiter de« KceirkommunalverdandeS der gewerblichen

Niederlassung zugelaffenen Wtldhä ' dlern gestattet.
Die Zu ' affung kann von der Hauptwildstelle an
bestimmte Bedingungen geknüpft werden , auch find
nur solche Wildhändler zuzulaffen , die den Wild
Handel bereit « vor dem 1 . August 1914 betrieben
und seitdem fortlaufend steuerzahlend auSgeübt
haben . Die zugelaffenen Wildhändler find von
dem betreffenden Kommunalverband oder der zu¬
ständigen Kreiswildstelle mir entsprechendem Aus¬
weis zn versehen.

13 . Zweck « Abnahme und Wetterleitung der
der Ablieferungspflicht unterliegenden Wilde » sind
nach Bedarf in d : n einzelnen Wildgebieten Ab-
nahmestillrn und in den gemäß Ziffer 10 zur
Belieferung bestimmten Kommunaiverbänden Eal-
pfangrstellen zu errichten . Mit den Geschäften
der Abnahmestelle ist tunlichst rin im Wildgebiet

zugelaffener WildhänSier ( Ziffer 11 ) oder eine
Bereinigung von solchen zu betrauen . Im Ein¬
vernehmen der beteiligten Kommunaloerbände kann
ein » it den Geschäften dar Smpfangtftelle be¬
trauter Wildhändler zugleich die Geschäfte der » b-
nahmestellr im Wildgebitt wahrnehmen.

Die Abnahmestelle Hai üa » abzuliefernde Wild
beim Jagdberechtigten entmeder selbst oSdr durch
einen von ihr hierzu beauftragten zugelaffenen
und mit Ausweis » ersehenen Wildhändler « bz» -

uehmen , sachgemäß zu behandeln nnd an die ihr
von der Kreiswildstelle zu bezeichnende Empfangs¬
stelle weiterzulrilen . Die geschäftlichen Beziehungen



regeln ii<4 nach den unmittelbaren Ibmachungen
zwischen der E « pfang »stelle und der Abnahmestelle.
Dem mit der Leitung der Abnahmestelle oder
EmpfangSstelle zu beirauenden Wildhändler oder
Vereinigung von Wildhändlern können vom Kom-
uiunaloerbande oder der KreiSwilbstelle weitere
Verpflichtungen auferlegt werden.

Das der Abnahmestelle na '' Ziffer 3 und 4
zufallende, zur Befriedigung der örtlichen Bedarf»
bestimmte Wild ist von ihr nach Weisung der
Kreiswildstklle zu verwerten, kann aber gleichfalls
zur Weiterleiiung gemäß Sbfatz 1 bestimmt werden.

13 . Die Aufsicht über die Adimtzme- und
Empfangsstcllen wird von den Kommunalnerbänden
auigeübt . Die Aufstch: über die Abaahmestellen
kann in Landkreisen auf ein« Krei»« ildstill« über¬
tragen werden, in der dem Allgemeinen Dentschen
Jagdschutzverein nnd dem Wildhandel eine ange¬
messene Vertretung einzuräumen ist. trfolgt keine
Errichtung einer besonderen Kreidwildstelle, so hat
der KreiSkammunalverband die der KreiSwilbstelle
in dieser AuSführungscmweisung übertragenen
Aufgbaen selbst zu übernehmen

14 . Wer den vorstehenden Anordnungen oder
den von den znständigeu Stellen etwa weiter zu
erlafsraden Bestimmungell zuwtderhandeil, wiid « it
«efängni » bi» zu eine« Jahre und mit Geldstrafe
bi« zu 10 00(1 Mk. oder mit einer dieser Strafen
bestraft.

Neben d.r Strafe kann auf Einziehung de«
Wilde», aus da« sich die strafbare Handlung be¬
zieht, erkannt « erden, ohne Unterschied, ob e» dem
Titer gehört oder nicht. ( 8 6 der 9anbtlrat «<
Verordnung oow 13 . Juli 1917 (Reich » -Gesetzdl.
S . 607 ) )

15 . Diese > »tführung «»n Weisung tritt mit dem
Tage der Verkündung in straft.

Berlin , den 10. September 1917.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

I.
Hagen.

Der Minister ve» Innern.
I.

Freund.
Der Minister für Landwirtschaft,

Domänen und Forsten,
vo » Eisenhart -Ao the.

Autführungsanweijsung
zu der Bekanntmachung über die Regelung der

Wildpreise vom 24 . August 1916
(Reichs-Gesetzbl. S . 85 »)

Auf Grund der 88 3 und 4 der Bekannt-
„achung über die Reg ' lung der (Willpreise vom
34 . August 1816 (Reichr -Gesetzbl. S . 958 ) wird
unter Aushebung der >u«sührung«anweisung vo»
35 . September 1916 nachstehende« verordnet':

I.
Bei dem Beikauf durch den Jagdberechtigten

dürfen folgende Preise nicht überschritten werden:
1. bei Rehwild (mit Decke) für 0,5 kg

Mk . 1,30
3 . bei Rot » und Damwild (mit Decke) für

0 .5 kg Mk . 1,10
9 . bei Wildschweinen (mit Schwarte)

k>) bei Tieren im Gewichte bi« zu 35
kg einschließlich für 0,5 kg VH . 1,15

b) bei Tieren über 35 kg für 0,5
kg Mk. 0,95

4 . bei Hasen
da» Stück Mk. 5. 35

5 . bei wilden Kaninchen
da« Stück Mk . 1. 50

6 . bei Fasanen
s ) Hähne, das Stück Mk 4,50
b) Hennen, da» Stück Mk. 3 .50

Die « gilt nicht für die Abgabe einzelner Glück«
zerlegten Rot -, Dam -, Reh- oder Schwrrzwilde«
seiten« de» Jagdberechligten unmittelbar an Ver¬
braucher , wenn die Zerlegung nach Entfernung der
Decke oder Schwarte statigefar.den hat . In diese»
Falle gelten die unter HI Ziffer 1—3 festgesetzten
Höchstpreise.

II.
Für da» vom Jagdberechligten erworbene Wild

dürfe» im Großhandel folgende Preise nicht über¬
schritten werdrn:

1. bei Rehwild (mit De .le) für 0,5 kg
Mk 1,45

3. bei Rai - und Dawwild (mit D' ckl) für
0.5 kg Mk. 1.35

3. bei Wildschweinen (mit Schwarte)
a) bei Tieren im Gewichte bi» zu 35 kg

einschließlich für 0.5 kg Ml . 1.30
d ) bei Tieren über 35 kg Gewicht

für 0,5 kg Mk 1,10
4. bei Hasen, da« Stück Mk, 5,75
5. bei wilden Kaninchen, da« Stück Mk. 1,75
6. bei Fasanen

a) Hähne , da» Stück Mk. 4,95
b ) Hennen, da» Stück Mk. 3.85

Diese Preise gelten für da» durch die Ab¬
nahmestelle ( st 3 Abs. 1 der vunde »rat «,erorduung
über den Verkehr mit Wild vom 13 . Juli 1917.
Ziffer 13 der Au»führ »ng««nweisung zu dieser
B -rordnung vo» 10. September 1817 ) vom
Jagdberechligte .. erworbene Wild

a ) innerhalb de« Lieserung»kreise« ein¬
schließlich aller Beförderung »kosten,

b) außerhalb de» Lieferunglkreise» in den
gemttz Ziffer 10 der Ausführung «-
anweisung vo» 10 . September 1917
belieferten Komwunalvcrdtnden aus¬
schließlich der Frachtkosten von der
Versandstation bi» zu der Empfang «-
stclle

Diese Frachtkosten dürfen die < w»fang«stellen
bei Abgabe de» Wilde« an Kleinhändler de» vor.
genannten Preisen zuschlagen, sowie ferner für
ihnen insbesondere durch Aufbewahrung und Ler»
teilung erwachsende Unkosten fvlgende Aufschläge
erheben:

bei Hase» für da» Stück Mk. 0,30
hei Koninchr« für da» Stück Mk. 0,10
bei Fasanen für da » Stück Mk. 0,15
bei Rot - , Dam -, Retz, und Schwarzwild

für 0 .5 kg Mk . 0 . 10
III.

Bei Abgabe an die Verbraucher dürfen varbe-
haltlich der Brstiwmunaen unter IV durch die
Abnahwestellen oder durch Kleinhändler folgende
Preise nicht überschritten werden:

1. R 'hwild
a ) für Aücken . und Kenlen (Ziemer

und Schlegel ) für 0.5 « g Mk.
3 .75

b ) für vlatt oder Bug für 9,5 Kg.
Mk. 1,85

c ) für Ragvut oder Kechfleisch für
9 .5 Kg. Mk. 0.90

3 . bei Rot - und Damwild
a ) für Rücken und Keulen (Ziemer

und Schl ' gel) für 0.5 £ , « k.
3,35

b) für Blatt oder > ug für 0,5 Kg.
Mk. 1.65

c) kür Ragout oder Kochfleisch für
9.5 Kg. Mk 0.70

9 . bei Wildschweinen
R.  dei Tieren bi» zu 35 Kg. einschließlich

v) für Aücken und Keilen (Ziemer
und Gchleqel) für 0,5 Kg. Mk.
3.75 ,

b ) iür Blatt oder Bug für 0,5 Kg.
Mk. 1.95

c) .sür Ragout oder Kochfleisch für
0,5 Kg. Mk. 1,—

B . bei Tieren über 35 Kg.
a) für Rücken und Keulen '(Ziemer

»nd Schlegel) für 0,5 Kg. Mk.
3.25

b) für Blatt oder Bug für 9,5 Kg.
Mk 1.65

c) »sür Ragout oder Kochfleisch für
0.5 « , . Mk. 1,—

4 . für Hasen
a) mit Balg , da« Stück Mk. 6.95
b) ohne Bali , da » Stück Mk. 6,—

5 . bei wilden Kaninchen
a) mit Balg , da» Stück Mk. I,—
b) ohne Balg . da«. Stück Mk. 1,95

6 . bei Fasane»
a) Hähne, da» Stück Mk. 5,50 '
b) Hennen, da « Stück Mk . 4,30.

IV.
Bei Abgabe an die Verbraucher in den nach

Maßgabe der Au«fützrung«an » eisung vom 10.
S ' piember 1917 zu beliefernden Kommunalver«
bänden dürfen durch die Gnpfangsstellen oder durch
Kleinhändler folgeude Preis « nicht überschrittan
werde» :

1. bei Rehwild

a ) für Rücken und Keulen (2^ 1
und Schlegel ) für 0 .5 kgAfU U

b ) für Blatt oder Bng für q 5{ -ii
Mk. 1,95

c ) 2fflr Ragout oder Kochfleisch
0.5 kg Mk. 1, - ^ ^ fl

3. bei Rot - und Damwild

a ) für Rücken und ' Keulen (Zj
und Schlegel) für 0,5 kg Sfr,

b ) für Blatt oder Bug für 0
«k 1.75

c) für Ragout ober Kochfleisch
0,5 kg Mk. 0,80 i«

>. bei Wildschweinen §,«
Ä . bei Tieren bi» z, »s kg eiusĜ Ml

lich Iro
a ) für Rücken und Keulen (Zjy | tif

und Schlegel) für 0,5 kg W .z,z
b ) für Blatt »der Bug für 0,8k !nb

Mk. 3 .10 1 * f «fi
c) lfttr R -gvntl oder Kochfleisch'j, 130

ufl
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0,5 kg Mk. 1,10
B . beisTieren über 85 kg

a ) für Rücken »nd Keule, (£«
und Schlegel) für 0,5 kgMk . 3,1 toi

b ) ifftt Blatt oder Big ? für 0.8 »i's«
Mk. 1.75 sie,

c ) sür Aogont ^ oder Kachfleisch» Ilis
UH»

m
0,5 kg » k. 1,10

4 beii Hasen
a) mit Balg , da« l Stück « k. »,«!
b ) ohnexSalg , da» Stück Mk. «>»«,

5. beiflwilven Kaninchen
a) mit Balg , da» Stück Rk. 3,1
b ) ohne Balg , da» Stück M . 3.1

6 bei Fasanen
s ) Hähne, da«).Stück Mk.

b ) Hennen,^da» Stück Mk. ijf
Diese > »«führ »»g«»nweis»ng tritt »it 1% '

Tage ihrer Verkündung in Kraft *"
Berlin , den 33 . September 1917.

Der Minister für Landwirtschest,
Demäne » und Fvrstem
von Gisenhart -Ralh «.

Der Minister für Handel »nd
I . I . : Huber.

Der Minister h, « Innern.
I . Freund.

Die Vervrdnuug de» Bund, «rat » über b>«
kehr von Wild vom 13 . 7. 17 (Reichs-fl"
S . 607 ) ist i» Kreisblait -Rummer 99 »tff

Ustngen, de» SO. 1» . 1»17-
Die Sreigabnahmestelle für Mild dest̂ lA j

bei de» Händler Baiser  in Michelbach (k
phonnummer 49 ) . An dies, ist dl, | WÜ *
Verordnung geforderte Anzeige , »n dem
der T eibjagh zu eistatten . Der Händler
ist i» Kreise Ufingen »lein mit dom $ »»** 1
Wild beauftragt . Die Abgabe v«n Wildflei^
Verbraucher darf gemäß fl 38 « einer B» ^
vom 37 . 9. 17 (« r.-« l. Ar . 119 ) n»r
Fleischmarke» erfolgen.

Der Vorfitzende
de« Krri,m «schuffe9 de« EreisG Ust»3« -

v. Gezold.

Ustngen. de» 5 . November l* 17,
Au die Herren Bürgermeister »»

Anspach, Eleeherg, GmmerShause», Gschdaä, 1 -
Finsternthal , Grtve »wie«bach, Hausen , Leichs "
Hinhstall , Nichelbach, Xiederrm «, Oberems, ^
lauten , Obernhain , Oderreiftuberg , Pfsfl ^ *
bach, Reichcnbach. Riedelbach, Aod am / J
« . d. « eil, Steinstschbach. Treisberg.

Westerfeld, Wilhelmsdorf und Winde».
Die Erledigung meiner Verfügung »<*

Juni 1815 , Nr . 8843 , betreffend di» i«
laufen,n Monat tatsächlich gezahlten fl
Familienonterstützungen . wird hiermit
innerung gebracht und binnen 34 Stunde«
erwartet.

Hierzu vergleiche meine Grinnerungs!
vom 3. Juli d. Js -, Krej»blatt Nr . 76-

Der Königliche Lastdr»-
I . v . :

Schbnfeld, «reiss^ h
l9lf[Ustngen, den 81 . Oktober -

Der 8 »nd,»rai hat laut Bekannt * ^ ??
1». Juli 1917 (R . i4 «g«setzbl .V . «33)



(3'nttvow* und die Anßerkarssetzung der Zweimarkstücke
Akz, , jj Annahme der in Form „ n Denkmünzen ge-
0.SUMN Ttücke zum i. Janu.r 1918 mil einer

Ginlösaag bei fein« eich,, »nfe Lande».

(3«.
Kt.ä
0,5

t>'G

isch| leisen bi, »n« 1. Juli 1918 beschlossen.
Der Königliche Landrat.

P 9540. o. Bezold.

Siliiff!: Krisch

sinfi

‘ifl

Bekanntmachung
»rotftracknn, mittels

kartoffeln.
Ab1. November müssen de« « rot wieder wie

i« Jahre 1815 10 •/, Streckung,mittel. und
{Hi ii Form , on Kartoffeln Mer Kartoffelprä-
peret» »u, .setzt«erden. Dem Werte von 10»/,
rrockenkertoffeln entspricht feie 3.f«ch» Meage

(Zj« ziischkertoffeln.
«t .jj Z»r Zeit kenn feie Streckung nur mit Frisch.

0,zi ditiffeln.»folgen. Zu einem « rote „ x 3'/,
ssend Gewicht müssen fenhalb außer den zuläsfigen
MO« rem« Mehl »,ch 3S0 Gramm Kartoffel.
u§( KtmnU « erden.

Die»tun Brotmarken(gültig ab S. November
Cflitt-!1»17) trege» noch feen«ufdrnck„3»/, Pfund

Ak. it«t oder 1830 « ra» m Roggenmrhi". « ,g,n
ki.fi «rotmerken darf elf» nur noch 1300« rem»
d,zenmehl»erdranchl bezw. verabreicht«erd,».
Nile tbschnille «« fern hier später»nch nur « il
1900« ramm in Anrechnnn, gebracht.

Zawiderhanfelungen werden nach feen.Straf
[. fesltmmnngrn feer «reifegetretfeeordnung„ m 30

«W,i» 1917, « reifeblatt Rr. 98, »erfolgt.
Usingen, fern8. November 191k.

Der Königliche Landrat
«l» Vorsitzender de« Krei«au,schliffe,.

». Bezold.

: 0.5

«is»

markt" , om 31. Oktober Nr . 341) betrögt ferner
der Erzeugerhöchstpreis für Herbstrübea(Stoppel,
und Wasienüben) 1,50 Mk. je Zentner.

Durch die Bekanntmachung der Reich,stelle
»om 5. September d I . („Reichr-Gemüse- und
Obflmarkt" vom 7. September Nr. 308) endlich
sind festgesetzt:

Der TlzeugerhIchstprei, für rote Speisemöhren
und längliche Karotten auf 7 Mk. ; bei Lieferung
auf « rund eine« von feer Reichtstelle abgeschlossenen
oder von ihr genehmigten Lieferung,vertrag» auf
7,j 5 Mk.

Für g. lbe Sp .isemührrn auf 5,— Mk. ; bei
Lieferung auf « rund eine» , »n der Reichzstell,
abgeschlossenen oder von ihr genehmigten Lieferung«,
»»«rag«, auf 5,35 Mk.

Reich,stelle für Gemüse und Obst
Prej,abreilung.

Rf. 9,1
Kt. 3,1

iji

«ii

ick

Astugin. fe» 5. November 1917.
«n fei» Herreu Bürgermeister

U di. SttzVUge» fe.r Voreinschätzunglkommissivn
^fe , statt:

>« 19. Ro,.» d,r iu Nenweilnau.
»» »0. N»».« ber in Riefeelfeach nnd « erz.

Hausen.
R« 33. No», i» Ni.d.rlauk.n und« emünfe.».

^ Am 38. N„ . in Oberreifenberg.
' A» 34. No», in Cran»b,rg und Westerfeld.

I « 37. Nov. in Br«nfe»h,rndorf.
>« 38. No», in >rnolfe»hain. «schbach,

Haintchen uufe Rod a. fe. Weil.
>» 39. Roo. in « rävenwießbach.
Um 80. Rov. in Steinstschbach.
A» 1. Dezember in Wetzrtzei« .
>» 4. De,.« her in Anspach.
I » 5. Dezember in Ustngen.

«,» Geschäft hat pünktlich«org.n« 8»/, Uhr
Wunen. In d.n „ reinigten Voreinschätzung,'
*9 ba» Veranlagung»« ,terial mindesten«

vor veginn der « itzungen feen Herren
inden fe« Komwisfionen zuznstellen. Letzt« ,
di« Arbeit.» eiaer genauen Prüfung zu
's» und soweit st« von ihn»» selbst»icht

ofe« berichtigt werden können, ist fen»
bin betr. « miinfem»urückzugeben, bevor

«Awissio» zusa« » eub,rufen»iefe.
v» »ach, hierauf noch«nl» besonder« auf« erk.
>» tretz wiederholten di«,bezüglichen Lerfü»
L dt. Akten der beteiligt.n « ,» ,ind,n «st

g °V>ng„ ,gr fe,« Vorsitzenden fer » ereinsch..
, -Etlston tbirgeben»orfeen stufe.

Der Vorsitzende
d>nkommensteuer.Veranlagung«-Kommisston

« -: Schneid . r , Steuersrkrrtstr.

irat-

>»r-is* füv Rüben nn» « ähren.
(k.. ' "dlr.ichen, fett um*  eingehenden Anfragen
luh J ' »°E vielfach Zweifel bestehen über

«'» den Höchstpreise für AÜben und « öhr.n.
n,ch« ,l , hervorgehoben:

tLr.» ? *' Verordnung de, Bund»«rat, über
ß-, ' ' de, land« irtschaftlichen Erzengnisse au»

">e 1917 und für Schlachtvieh vom 18.
. 3 - (Reich » . « ,setzbl . » . 343 ) st 8 ist

P > «rzeugerhöchstpret,:
l»n! '? tth«n ans 1,50 je Zentner; fearunte»

die Runkelrüben;
^ «hlküben(Wruken. « odenkohlrabi. Steck«

tzM »us 1.75 je Zentner;
^ ' r, »hren (weiße Möhren) auf 8,50 M.

w Bekanntmachung der Reich,stell»»,m
h> Z. („Reich,.« »«üse. unfe Ofest-

Irankfurt (Rain ), den 17. 10. 1817
Betrifft: &t »tnmm§  der amtlichew Auf.

täuUt  für Seide » uwd.Weide».
stücke.

Bekanntmachung.
1) Nach 8 4 feer Bekanntmachung vom 10.

Okteber 1917 Nr. G. 3302/7. 17. K. S.
betreffend Beschlagnahme,on» etden, Weidenstöcken.
Weidenschienenund Weidearinden« erden zu Auf¬
käufern für den Bereich de« stellvertretendenXVIII.
A.»K. bestimmt:

a) Firma Iohanu Alfred»ngerrbach, Frank¬
furt a M. Kronprinzenstraße6

d) Direktor Element, Butzbach, Ofeerheffen
c)  Inspektion feer Krieg,gefangenen.Leg«

XVIII . A.-K., Abteilung Heimarbeit in
Worm«

8) Die Aufkäufer find mit eine« Au««ei»
feer Krieg«a« t»strlle Frankfurt a. « . »ersetzen.

S) Der Weiierierkanf, »n Weifeen an H,»ferl
unfe Gewerbe erfolgt nach elngetzolt« Freigabe bei
der K,iegerohstoff-Abttjlnng, Holuentrale, Seklien
0 , ve, Kgl. Prrnß. Krieg,Ministerium,, « ,rlin
8V( 48, Friedrich,ftraß« 338 autschließlich durch
feie Firm, Johann » lfrefe Anger,bach, Frankfurt
». M.

Staatliche und kommunale Anstalten, Krieg»-
beschädigte unfe blinke « halten feen veifemhedarf
feurch Direktor Clement in Butzbach, Oberheffen.

Die JusPikti»n der Krieg,gefangen.niager
XVIII . A.-K., Abteilung Heimarbeit in Worm,
deckt feen vedarf an Weiden für die Arbeiten in
den Krieg,Gefangenenlager

>De» Vorstand der Kriegramtstrll».

sonder« einfach und in schmaler Form in den
Verkehr kommen, so, daß der Bogen dreimal g,.
brachen werden muss Die Papier», sowohl Brief,
al« Packpapiere, Karten und drrgleiHen, dürfen
in Zukunft nicht mehr in der seitherigen Dicke
verwendet werden. Di« Verwendung von Ein.
packvapier soll nur noch bei großen Gegenständen
erfolgen. Dir drohende No! wird auch den Respekt,«
bogen vollkommen verschwinden lassen. E, sollen
für fea« Schreibpapier üoiigen« kleiner« Formate
in den Handel gebracht werden, al, bi«her, damit
auch auf diese Weise gespart werden könne. Der
R-ichrau,schuß für Druckge» erbe wird demnächst
den Amttstellen ganz bestimmt, Vorschläge auf
diesem Gebiete machen.

*5Am 30. 10  17 . ist eine Bek.nnlurachnng
Rr. E. 50/8. 17. \ K. betreffend„Be.
schlagnatzme und Bestanfererhebung,ou Slab-,
Form- unfe Moniereisen usw." erlassen« orfeen.
Der Wortlaut feer Bekanntmachung ist in feen
Amt,blättern veröffentlicht«orfeen.

f Kiwfterwthal . 5. Nov Unser Bürger-
meist« Ludwig Nöll  tst gestern Nachmittag nach
längerem Leiden gestorben. E, «ar ih« nicht
vergönnt, länger al« ein halbe, Jahr d„ Amt
fee, Temeinde-Oberhaupte, zu bekleiden. Der
Kriegerverein verliert in de« D,Hingeschiedenen
seinen verdienstvollen1. Vorsitzenden. — Möge
ih« feie Erd« leicht sein.

— Br »wdoher » d »7f, 1. November. Da,
. « iserne Kreuz" erhielten Grenadier Wilhelm
Roo », Ar « icrung,s»ldat Liberi Reuter  und
Oberg,sreiter Wilhelm Pauli  von hier.

Aiskign.

rüküLe»»> prsAixzicLe» üchrichte«.
* ttstwßa » , 5. Nov. Unter über««» zahl.

reicherlBeteiltgung von nah und fern wurde gestern
Nachmittag die sterbliche Hüllefde, so jäh au« dem
Leben gerissenen Forstmeister» «irckenauer  zur
letzten Ruhe getragen. Eine interne Trnuerfeier
im Sterbetzause ging der Bestallung vorau». An
Grafee hielt Herr Dekan Vohri« eine ergreifende
Ansprache, in der er noch ein« nl die hervorragenden
Eigenschaften de, pflichtgetreuen Beamten der
Trauerversa« « lung vor Augen führt». Nach der
Einsegnung legten Kräuz« unter ehrenden Worten
nieder: Herr Regierung,Präsident Dr. v. Meister-
Wie»bad«n i« Namen der Kgl. Regierung, Herr
Stadtverordnetenvorßeher Wrider im Aufträge der
Stadt Usiugen, Herr Landrat o. Vezolfe namens
der Krei„ er« altung, Herr Hegemeister Streubing-
Vranfeoberndorffür die Beamten feer Oberförsterei
Brandoberndorf, Herr BahnhofsvorsteherQuednau
i« Namen de« Kriegerverein, und Herr Förster
Meister-Wehrheim für die Beamten der Oberförsterei
Ufingen. Mit einem letzten Bruch in« frisch»
Grab nahmen feie „grüne Farbe" und viele Leid,
tragende Abschied von fee« Verstorbenen. •—
Während der Trauerfeier im Sterbehaus« lief «in
Telegramm an den Herrn Regierung,präfidenlen
ein, in « elchem Se . Majestät der Kaiser der Fa¬
milie Virckenauer Allerhöchst seine Teilnahme au,,
prechen läßt.

* Papierersparni , bei Schulheften,
Briefen  usw . Wie wir erfahren, sollen dem-
nächst im Papierhanfeel wichtige Änderungen vor-
genommen werden. Wegen de« Papiecmangrl,
ollen in Zukunft bei den Schulbüchern die breiten,
reien Ränder der Schreibhefte in Wegsallk»«m«n.

Die Briefumschlägesollen nicht « ehr gefüttert,

Bon meinem Krivgtlager liefere ich

Webricher Zement
für „ tmndigc Reparaturen gegen behvrfeliche Be¬
scheinigungen fi

Josef Bargo », Anspach.
I)ausmaclcben geruckt.

H - fgut Rfofter Thron

|8llJfW0, jlkWtS Mädchen
für Haushalt und Geschäft gesucht.

Bäckerei Herdt , Usingen.

Sammelstelle Usingen.
«» »etfetn vergütet für 1 Kg. « irtnobstkerne

(Kirschen Pflaumen, Zwelsche, Mirabellen, Reine-
klauden) 10 Pfg.. 1 Kg Kürbirkerne 15 Pfg., 1
Kg. Apfelsinen, und Zitronenkerne 35 Pfg., 1 Kg.
Wrißfeornsrüchte(Mehtbeeren) 30 Pfg., 1 Kg. ge¬
trocknete Vrennefselstengel(80 Zm. lang aafe
länger) 14 Pfg. Die Ablieferung kann täglich
im ItralfehulgadüNda während der Pausen
erfolgen. « ecker, Rektor.

Suche «in

l)

tüchtiges Hallsmüdchkn
oder eine

^rau zur Aushilfe.
Frau Dr . Loetze.

Wagenverkauf.
Elegante Landauer , Mylords , Halbverdtck
mit.abnehmbarem Bock, Breaks , Jdgdwager »,
owie Geschäftswage « aller Art, mit Federn

zirka 40 Stück, prei,würdig zu verkaufen.
Fr . Brauer , Wagenbauer, Butzbach.

Wer Brotgetreide verfüttert
oder Silber -, Nickel - und Kup-
— fermünzcn zurückhült —
versündigt sich am Baterlande



Gester« Mittag starb nach längerem Leiden unerwartet schnell mein
innigstgeliebter Gatte, unser treusorgender Vater, Bruder, Schwager und
Onkel

Herr Bürgermeister CudVPig ßöll
im 44. Lebensjahre.

Im Namen der trauernden Hinterbliebenen:
Frau Hnna Doll.

Vinsttmtbal , den5. November 1917.

Die Beerdigung find-t statt: Mittwoch,  den 7. November, mittag» 1 Uhr.

Spilaner's Zabn-Htelicr
wegen € inberufung geschlossen.

Durchgehende

I Geschäftszeit
*
*

Han YfochentageB von 10-5Uhr#* an Sonntagen von 104 Uhr#
4 »

M
4
4<
4S
«
4r

4( Aufnahmezeiten
44<an Wochentagen von 11-3Uhr
| | an Sonntagen von 104 Uhr
4 WeihnachtsauMgc baldigst erbeten.
n

T. H. Voigt
Königl . Hofphotograph

*
4

>4Sh
f
4

W
>4
>4
>4
4

4<Bad Homhnrg. Telephon 114.
4<

3nunfe:Genofserschaf!«■«jlfier AbleitungHistheute unter Nr. 34 die Firma E . G . Her-
ttumts R » PP. Ustmge» i. T ««« uO, und
al» deren Inhaber der Kaufmann Gmil Gustav
Hermaun Rupp zu Frankfurt am Main,
Merianplatz Nr. 4, en.gelragen worden.

Ustrrger», den 34. Dflcbet 1917.
Königliche- Amtsgericht.

BÖ fmarti nnb Mühchn
sofort gesucht.

Hartpapierw arenfabrik
G. m. v. H.

Hohemark -Oberursel a. T.
«)

Dsumsfüvh
in der Aimarkong an der Nünzsr
Ghiuffee gelegen, in »erkaufe». Ungedate zu
richten an Ge » r , fUaN « ,
1) JWnifltun(tfl »nwi)

Di«

Herstellung

▼OB

IMMU

Trntur-
Drncksachin

jG» Alt
baaorft ichneUatena

I
I

E. Waper’s Buehdruekcrei.
Telefon »1.

L»»d»irtsch«jtlicheU»,rbatr.

Unter dieser Uederstzrist» erden » ngedate
»an Lnndvirtrn de- Kreise» Usinßen ein»
«nl redShrensrei  nnfamamnun. Der
Wertlnnt dieser Anzrisrn nu| jedach
schriftlich  lei «nl «nzereicht »erden.
Jede »eitere Ansunhme der lnnd». An»
»edrtr drrechnen»ir zn de» üdlichen geUen-
tzrrise. Diese vetra -e erlitten » ir nnl
— der Einfachheit»eßrn — i« Varaul

_ Trächtige Fahrkuh
im Detewber kalbe«» (4. Reib) ;n »erkaufe»
3) Christi «» Griur « , Michklbach.

_Trächtige Fahrkuh
unter 3 dir Wahl, jti verkaufen
*) M' tzger Wilh . Becker, Hundstadt

$■etoi ursohrrne Kuh mit Mutterkalb sich!
i>! verkaufen bei Frist Löu », Untergaffe.

kauft
Haferstroh , ^

2 ««is K «h», Neuweilnau.

Kriegerverein Usinven.
Am 31. Oktobn Doloren mir

durch einen jähcn Tod unseren lieben
Kameraden

de« Königl. Oberförster
Herr» Forstmeister

Mid . birckenauer.
Sein Andenken wird in »nserem

Verein stet» in Ehren gehalten werden.

Der« -rstirrd.

Weihn»chtSli-be- - «be» .
Die Sendung von Liebesgaben an «

Truppen ist nach wie vor ein s-hr dring« »
Bedürsiti». Die» gilt in»besondere für die!
jährige Versorgung aller Truppen unsere» Äoi3
bezirk» mit Weihnnchtsljebeegaben. Dies« ^
sorgung soll durch die bewährte Zusa»«ml jj
der Organisationen vom Roten Kreuz trfol
Seine Majestät der Kaiser hat die Schiru .
schaft über die dierjährige Versorgung de« h .
und der Flotte mit Weihnachl«li«be»gade» p
nommen. Sie erfolgt unter dem Namen: »K«
und Volktdank für Heer nnd Flotte Weih»« __
gade 1917." Möge diese Allerhöchste Anerkenn
allen ein neuer Ansporn sein auch in diese« 3 („
unseren heldenmütigen Kämpfern ein Zeichen tn
Gedenkens zu senden, ole Lemri« dafür, >« <
Die Heimat trotz aller Schwierigkeiten geaillt̂
mit ihnen ourzuharren und durchzuhaltnWI
gesicherten Frieden. Der

®S find dtenmal<inheii»paketr(PapMst iz,
sür 50 Mann^gewäht! worden. Jede 04« ]($,
euthälri: | nt

50§Hosenlräger,
15 Doichmrssr,
15 Tabaktpfrifen,

500 Zigarren oder 1000 Zigarette» —
50 Pack Tabak,

10 Bändchen guten Lesestoffe».
Eßwarenj und Obst dürfen nicht in b« $ JJ,

In|

lifikommen. . .
Der Zweigverein vom Roten Kreuz hi'Mn

richiet an alle Kreiteing,scheuen di« ergebene' k
ihn mit Geldspenden laikräflig zu imi
damit e» ihm möglich wird, unseren Trupp'" »sli
Wkihnachitsreuochzu bereiten. t

Bei coli. Stiftungen von voW h
EjuhrilLpaketen werden den einzelnen ler
Karte« beigefügt mit Namen und M«fn tu,
Spender«, sovaß dem Stifter die Gar»»»'
boten ist, daß der von ihm bedacht« *bi
rechtzeitig versorgt wird. Der Tch«SU> ter
ferner eine Empfang»desiätigung»karie ! «>
Begleitschreiben an die Befehlshaber derb" hn
empfangenden Truppenteile beigefügt- ^

Geldspenden bitten wir möglichst&i>b " M
Zweigverein vom Roten Kreuz in Ufidl̂ '
senden.

E« wird gebeten Einzelpakete, auch^
früheren Jahren an Frau Dr. A. Loetze»
abzusührcn. Diese Pakete werden hi"" ^ ^
ständigen stinheiXpaketen geordnet und »
sördert.

Usingen, den 27. September 1917-
Der Vaterländische Frauenoer«»"

Die Vorsitzende: Frau Dr. LE
Der Zweigverein vom Roten Kreut
Der Vorsitzende: v. Bezcld, Königlich""

i

4 Zimmer -Mohtü
mit Zubehör zu vermieten. Näh-
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